
Parksituation Germersheimer Str. - Ramersdorf

BA-Antrag Nr. 14-20 / B 07282 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 – Ramersdorf-Perlach vom 05.12.2019

Sehr geehrter Herr Kauer,

wir nehmen Bezug auf Ihren o.g. Antrag, mit dem Sie um Überprüfung der Parksituation in der 
Germersheimer Straße bitten. In Absprache mit der Polizei können wir Ihnen Folgendes 
mitteilen:

Die Germersheimer Straße liegt innerhalb der Umweltzone. Die Polizeiinspektion 21 hat in den
Jahren 2018 und 2019 insgesamt 120 Verwarnungen ausgestellt (darunter waren zwei wg. 
fehlender Umweltplakette und 30 wg. abgelaufener Hauptuntersuchung oder fehlendem 
Kennzeichen). An zehn Fahrzeugen wurde ein sog. Roter Punkt angebracht.

Ein bloßes längeres Abstellen von ggf. ausländischen, aber zugelassenen Fahrzeugen kann 
dagegen nicht geahndet werden. 

Erst wenn es sich um betriebsunfähige Fahrzeuge handelt (z.B. wegen technischer oder 
unfallbedingter Schäden), kann von einer erlaubnispflichtigen Sondernutzung nach dem 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetz ausgegangen werden und die Fahrzeuge können 
nach einer bestimmten Frist von Amts wegen entfernt werden.

Unser Zeichen

          
Bezirksausschuss des 16. Stadtbezirkes
Ramersdorf-Perlach
Herr Thomas Kauer
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

 

I.

Ihr Schreiben vom

Landeshauptstadt
München
Kreisverwaltungsreferat

Ihr Zeichen

Hauptabteilung I Sicherheit und 
Ordnung
Verkehrssicherheit und Mobilität 
KVR-I/331 

Ruppertstr. 19
80466 München
Telefon: 089 233-39612
Telefax: 089 233-39998
Dienstgebäude:
Implerstr. 9
verkehrsanordnungen.kvr@muenchen.
de 

Datum
06.01.2020

Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat 
Ruppertstr. 19, 80466 München 

U-Bahn: Linien U3,U6
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 62
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 132
Haltestelle Senserstraße     
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Die Polizeiinspektion 21 wird die Germersheimer Straße im Rahmen der personellen 
Möglichkeiten weiterhin im ruhenden Verkehr überwachen und festgestellte Verstöße 
verfolgen.

Der BA-Antrag Nr. 14-20 / B 07282 ist damit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen


